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2. Änderungsatzung zur 
Entschädigungssatzung vom 26.09.2016 

 
 
Aufgrund der §§ 5, 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 und 3 
des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung 
in Grebenstein am 13.03.2023 folgende 2. Änderung zur Entschädigungssatzung 
beschlossen:  
 

Artikel 1:  
 
1. § 5 Fraktionssitzungen wird wie folgt ergänzt:  

§ 5 Abs. 2 Satz 3:  

„Als Fraktionssitzungen gelten auch solche, die in Form einer Telefon- oder 
Videokonferenz durchgeführt werden“ 

2. Die übrigen Paragraphen erhalten Ihre Gültigkeit. 

Artikel 2: 

Diese Satzung tritt am 01.04.2023 in Kraft.  

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.  

Grebenstein, den 13.03.23 

Der Magistrat 

gez. Danny Sutor   (L.S.) 

Bürgermeister 

 


